
  MK/18.05.2026 

 

 

 

Übersetzung 
 

 

 

Schifffahrtspolizeiliche Anordnung 
Nr.: FR/2026/03234 

 
 
In Anwendung von:  

Art. A 4241-26 des französischen Verkehrsgesetzbuches CT (Code des Transports) (zeitlich begrenzte 
Maßnahmen)  
Dekret Nr. 2012-1556 vom 28.12.2012 (zeitlich begrenzte Maßnahmen)  

 
Arbeiten Dritter  

 
Sanierungsarbeiten Bauwerk A31 – AU 43 Talange  

 
 

Aufruf zur Vorsicht (alle Nutzer – in beiden Richtungen)  
 

• Zeitraum: 

Von 01.06.2026 um 08:00 Uhr bis 01.11.2026 um 18:00 Uhr 
 
 
Ort: ausgebaute Mosel 
am Mosel-km 283,57 (Abzweigung Hagondange)  
 

 
Anmerkung: 
Die DIR EST (departementübergreifendes Straßenamt Est) lässt Sanierungsarbeiten 
am Bauwerk AU43 an der Einfahrt zur Abzweigung Hagondange durchführen. 
Während der Dauer der Arbeiten wird dazu ein hängendes Gerüst angebracht.  
Die Schifffahrt und die Nutzerinnen und Nutzer der Wasserstraße werden gebeten, bei 
der Durchfahrt Vorsicht walten zu lassen. Die Durchfahrtshöhe von 5 Metern wird von 
den verantwortlichen Firmen gewährleistet.  
 
Wird veröffentlicht bis: 02.11.2026 
 
Quelle: 
UTI Moselle, Metz 
 

Telefonischer Kontakt in Notfällen: 
UTI Moselle, Metz: +33 3 87 66 89 14 


